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Einwohnergemeindeversammlung vom Donnerstag, 12. Juni 2025 2/2025 

 

Ort: Gemeindesaal, Gemeindezentrum 

Zeit: 20.00 Uhr 
 

 

Traktanden 
 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 18. März 2025 

Antrag Gemeinderat: Genehmigung 

2. Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung der Rechnung 2024 der Einwohnerge-
meinde 

2.1 Präsentation der Rechnung durch den Gemeinderat 
 Kenntnisnahme 

2.2 Berichte der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK) 
 Kenntnisnahme 

2.3 Beratung und Beschlussfassung 

 Antrag Gemeinderat: Genehmigung 

3. Wasserversorgung Zunzgen: Mutation Grundwasserschutzzonen Grundwasserfassung Bleimatt 

Antrag Gemeinderat: Genehmigung 

4. Gemeindeinitiative «Für eine faire Beteiligung aller Kantone an der Universität Basel (Uni-Fi-
nanzierungs-Initiative)» 

Antrag Gemeinderat: Genehmigung 

5. Verschiedenes 

  

Sämtliche Unterlagen zu dieser Einladung sind entweder bereits Bestandteil der Einladungs-
broschüre oder auf unserer Homepage einsehbar. 

 
Bei Bedarf können die Detailunterlagen auch auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden. 

 
Im Anschluss an die Gemeindeversammlung sind alle Teilnehmenden zum Grillplausch eingeladen 
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Erläuterungen, Kommentare und Anträge 
 

 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 18. März 2025 

 Das Protokoll wurde den Abonnenten, dem Gemeinderat sowie der Rechnungs- und Geschäftsprü-
fungskommission zugestellt. Ausserdem kann es auf der Gemeindeverwaltung während den Schal-
terstunden eingesehen werden. 

Das Protokoll kann gegen eine jährliche Gebühr von CHF 15.- abonniert werden. Die Gemeindever-
waltung erteilt gerne Auskunft. 

 Antrag: Der Gemeinderat beantragt das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 
18. März 2025 zu genehmigen. 

 

 

2. Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung der Rechnung 2024 der Einwohnerge-
meinde 

 2.1 Präsentation Rechnung durch den Gemeinderat 

Das operative Jahresergebnis schliesst mit einem Defizit von CHF 500'510.03. ab. 

Im Budget wurde mit einem Defizit von CHF 513’350 gerechnet. Die leichte Verbesserung gegenüber 
dem Budget resultiert insbesondere aus tieferen Sozialhilfekosten und höheren Steuereinnahmen. 

Negativ beeinflusst wird das Ergebnis u.a. durch höhere Entschädigungen an Alters- und Pflegeheime 
sowie höhere Asylkosten. 

Die vorgeschriebenen Neubewertungen der Sachanlagen haben eine Aufwertung unserer Liegen-
schaften und Grundstücke im Finanzvermögen in Höhe von CHF 5.1 Mio. zur Folge.  

Mit diesen ausserordentlichen Buchgewinnen schliesst die Jahresrechnung mit einem Überschuss 
von rund CHF 4’588'868.22 Mio. ab. 

 

Die Ergebnisse der Spezialfinanzierungen sind wie folgt ausgefallen: 

 

▪ Wasserversorgung Defizit CHF 23'447.31 

▪ Abwasserbeseitigung Defizit CHF 247'055.80 

▪ Abfallbeseitigung Überschuss CHF 11'237.50 

 

Die einzelnen Überschüsse bzw. Defizite werden mit dem Eigenkapital in den jeweiligen Kassen ver-
rechnet. Das übergeordnete Eigenkapital (inkl. Spezialfinanzierungen, Vorfinanzierungen und Reser-
ven) beträgt per 31. Dezember 2024 rund CHF 20.6 Mio. (Zunahme um 4.3 Mio.). 

Die gesamten Nettoinvestitionen belaufen sich auf rund CHF 3.0 Mio. (Vorjahr: CHF 7.9 Mio.).  

Investiert wurde u.a. in die laufende Schulhaussanierung. 

Die flüssigen Mittel beliefen sich auf knapp CHF 3.2 Mio. Diesen stehen kurzfristige Verbindlichkeiten 
in der Höhe von CHF 2.1 Mio. gegenüber. 

Die langfristigen Verbindlichkeiten sind im Berichtsjahr um CHF 6 Mio. auf CHF 27 Mio. angewachsen. 
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 Nachfolgend werden die grössten Abweichungen zum Budget aufgelistet: 

(Beträge sind auf CHF 5'000 gerundet) 

 

Positive: 

Positive Wertberichtigung Sachanlagen Finanzvermögen CHF 5'090’000 

Neubewertung unserer Grundstücke und Liegenschaften des Finanzvermögens 

 

Tiefere Netto Sozialhilfekosten CHF 340’000 

Abnahme der Fallkosten infolge Schwankungen bei den Sozialhilfefällen. 

 

Höhere Steuereinnahmen CHF 80’000 

Die Steuerkraft pro Einwohner und die Anzahl der Steuerpflichtigen sind leicht gestiegen. 

 

Höherer Rückerstattungen Werkdienste / Strassenwesen CHF 45’000 

u.a. Taggeldentschädigungen und Versicherungsleistungen von Strassenschäden 

 
 

Negative: 

Höhere Kosten Alters- und Pflegeheimbewohner CHF 360’000 

Zunahme der Anzahl Pflegeheimbewohner*innen sowie höhere Pflegestufen. 

 

Höhere Netto Asylkosten CHF 130’000 

u.a. durch die Anmietung von Wohnraum, hohen Gesundheitskosten und weiteren,  

nicht weiter verrechenbaren Kosten. 

 

Höhere Entschädigungen von privaten Spitexorganisationen CHF 50’000 

Zunahme der Kosten für private Spitexorganisationen (Freie Spitexwahl). 

 

Höherer Unterhalt Verwaltungsgebäude CHF 30’000 

Dringend notwendige Modernisierung Liftaufzug Verwaltungsgebäude. 

 

2.2 Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK) 

Die Berichte der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zur Rechnung und Geschäftsfüh-
rung werden der Versammlung zur Kenntnis gebracht. Eine Abstimmung erfolgt nicht. Die Berichte 
finden Sie ebenfalls im Anhang. 

 

2.3 Beratung und Beschlussfassung 

 Antrag: Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung der Rechnung 2024 mit einem Überschuss 
von CHF 4'588'868.22, resp. mit einem operativen Defizit von CHF 500'510.03. 
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3. Wasserversorgung Zunzgen: Mutation Grundwasserschutzzonen Grundwasserfassung Bleimatt 

 Die Gemeinde Zunzgen entnimmt aus der Grundwasserfassung Bleimatt (79.A.4) aus dem Schotter-
grundwasserstrom des Diegtertals Rohwasser für die Trinkwasserversorgung. 

Das geförderte Grundwasser dient der öffentlichen Wasserversorgung der Gemeinde Zunzgen und 
macht rund 85% der Eigenproduktion aus. Die restlichen rund 15% stammen aus den Gemeindeei-
genen Hefletenquellen.  

Die Nutzung der Fassung Bleimatt basiert auf einer Ende 2016 abgelaufenen Konzession. Das über 
die Fassung Bleimatt geförderte Grundwasser soll auch zukünftig für die Trinkwasserversorgung der 
Gemeinde Zunzgen genutzt werden. 

Die zweite bestehende Grundwasserfassung Eimatt (79.A.5) auf der Parzelle 1785 steht auf Anord-
nung des Kantons seit Herbst 2020 ausser Betrieb und soll für die Trinkwasserversorgung zukünftig 
nicht mehr verwendet werden. 

Die aktuell rechtsgültigen Schutzzonen stammen aus dem Jahr 1991 und entsprechen nicht mehr den 
heutigen gesetzlichen Anforderungen. Vor dem Hintergrund der abgelaufenen Konzession wurde die 
Gemeinde Zunzgen vom kantonalen Amt für Umweltschutz und Energie aufgefordert, die Schutzzo-
nen zu überprüfen und ggf. anzupassen. 

Dafür wurden in Zungen in den letzten Jahren umfangreiche hydrogeologische Untersuchungen 
durchgeführt. Die Untersuchungen waren zuerst nur dem Talgrundwasserleiter gewidmet, zeigten in 
deren Verlauf aber, dass sich die Schutzzonen auch auf den Karstwasserleiter im Gebiet Rai / Zelgli 
östlich des Diegterbaches erstrecken müssen. 

Die Untersuchungen resultierten in einem neuen Schutzzonenplan sowie einem neuen Reglement, 
zusammen bilden sie das neue Schutzzonendossier für die Grundwasserfassung Bleimatt. Mit dem 
Einbezug des Gebiets Zelgli überschneidet sich die Schutzzone auch mit dem Gemeindegebiet von 
Tenniken. 

Der Kanton hat im Rahmen der Vorprüfung zu den Schutzzonen Stellung genommen. Er hält u.a. fest, 
dass die vorgeschlagenen Schutzzonen den gesetzlichen Anforderungen genügen. Weitere aus der 
Stellungnahme hervorgegangene zwingende Vorgaben wurden in der Zwischenzeit in den Dokumen-
ten umgesetzt. Weiter wurde die Drainageleitung im Gebiet Zelgli zum Diegterbach weitergeführt, 
damit das Wasser nicht mehr in den Karstleiter versickert. Damit konnte eine Rückstufung der 
Schutzzone auf dem Gemeindegebiet von Tenniken von einer Zone S2 zu einer Zone S3 erreicht 
werden. 

Als letzter Schritt zur Festsetzung der Schutzzonen steht nun die raumplanerische Umsetzung bevor. 
Die Schutzzonenausweisung im Kanton Basel-Landschaft erfolgt im Rahmen eines kommunalen Ver-
fahrens. Die neue Schutzzone betrifft wie erwähnt auch die Gemeinde Tenniken. Das Verfahren der 
raumplanerischen Umsetzung ist daher auch in Tenniken analog Zunzgen durchzuführen. 

Aktueller Projektstand: 

▪ Information der betroffenen Landeigentümer über die Änderung der Grundwasserschutzzonen (öffentli-
ches I + Mv), erfolgt 

▪ Vorstellung des Schutzzonendossiers an der Einwohnergemeindeversammlung und Beschlussfassung 

▪ Abwarten Referendumsfrist von 30 Tagen 

▪ Öffentliche Planauflage der Schutzzonen und des Reglements (30 Tage) 

▪ Antrag an den Regierungsrat zur Genehmigung des Schutzzonendossiers. Dieser entscheidet über allfällig 
unerledigte Einsprachen während der Planauflage und erlässt einen Beschluss. 

 Antrag: Der Gemeinderat beantragt 

die Genehmigung des neuen Schutzzonendossiers für die Grundwasserfassung Bleimatt 
(79.A.4), bestehend aus 

▪ Schutzzonenreglement, Stand 07.05.2024 
▪ zugehörigem Schutzzonenplan 1:1'000 

in Verbindung mit der Aufhebung der bestehenden Schutzzonen S1, S2A und S2B der 
Grundwasserfassungen Bleimatt (79.A.4) und Eimatt (79.A.5) 
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4. Gemeindeinitiative «Für eine faire Beteiligung aller Kantone an der Universität Basel (Uni-Finan-
zierungs-Initiative)» 

 Ausgangslage 

Der 2007 in Kraft getretene «Vertrag zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt über 
die gemeinsame Trägerschaft der Universität Basel» regelt, dass die beiden Basel die Vollkosten für 
ihre Studierenden finanzieren und sich das sogenannte Restdefizit teilen. 2023 schickten die Kantone 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft je 2'080 bzw. 2'753 Studierende an die Universität Basel. Aus dem 
Ausland stammten 3'382 Studierende und aus den übrigen Kantonen und Liechtenstein 4'791 Stu-
dierende. Die beiden Basel zahlten im Durchschnitt etwa CHF 70'000 pro Studierenden, die übrigen 
Kantone und Liechtenstein rund CHF 15'000, das Ausland nichts. Baselland hat seit Inkrafttreten des 
Universitätsvertrags alleine für die Deckung des aus den tiefen bzw. fehlenden Beiträgen der anderen 
Kantone bzw. Länder entstehenden Restdefizits über eine Milliarde Franken auf-gewendet. Das Rest-
defizit wird laufend grösser: 2007 betrug es CHF 136,3 Mio., für 2024 wurden CHF 170 Mio. prognos-
tiziert. Es ist ein grosses Geschenk an die übrigen Kantone und das Ausland – ohne jegliche Gegen-
leistungen. Nicht einmal einen vollwertigen Sitz im schweizerischen Hochschulrat hat man dem Kan-
ton Basel-Landschaft zugestanden – im Gegensatz zu den Nichthochschulkantonen Aargau und Jura. 

2008 trat das «Bundesgesetz über den Finanz- und Lastenausgleich» (FiLaG) in Kraft, über dessen 
Art. 15 die übrigen Kantone an der Finanzierung der Universität Basel beteiligt werden könnten. Trotz 
dieser Möglichkeit und obwohl der Regierungsrat eine finanzielle Entlastung des Kantons Basel-
Landschaft aufgrund der Neugestaltung des Finanzausgleichs (NFA) in Aussicht gestellt hatte, ist dies 
bis heute nicht geschehen.  

Eine nicht-formulierte Gemeindeinitiative des Gemeinderats Rünenberg will dies ändern. Sie fordert 
den Kanton dazu auf, bei der Bundesversammlung baldmöglichst einen Antrag gemäss Art. 15 FiLaG 
einzureichen, um die übrigen Kantone zur Beteiligung am Universitätsvertrag zu verpflichten. Würde 
die Bundesversammlung einem solchen Antrag stattgeben, müssten die übrigen Kantone gemäss 
Universitätsvertrag die Vollkosten ihrer Studierenden bezahlen und sich angemessen am Restdefizit 
beteiligen.  

Damit würde der Kanton Basel-Landschaft jedes Jahr um rund CHF 60 Mio. entlastet. In Zeiten von 
knappen Kantonsfinanzen, was sich jeweils auch massiv auf die Gemeinden auswirkt, wäre dies eine 
höchst willkommene Entlastung. 

Initiativtext 

Gemeindeinitiative «Für eine faire Beteiligung aller Kantone an der Universität Basel (Uni-Finanzie-
rungs-Initiative)» 

Gestützt auf § 49 Abs. 1 lit. a der Kantonsverfassung stellen die unterzeichnenden Gemeinden des 
Kantons Basel-Landschaft folgendes Be-gehren (nichtformulierte Initiative nach § 28 Abs. 3 KV und 
§ 65 Abs. 1 GpR): 

«Der Kanton Basel-Landschaft kündigt den Vertrag zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und 
Basel-Stadt über die gemeinsame Trägerschaft der Universität Basel (SGS 664.1) per Ende 2027. 

Der Kanton Basel-Landschaft unternimmt alle ihm möglichen Schritte, um einen interkantonalen 
"Univertrag" mit Inkrafttreten ab dem Jahr 2030 schliessen zu können. 

"Univertrag" meint vorliegend einen Vertrag über eine gemeinsame Trägerschaft der Universität Ba-
sel aller Kantone mit an der Universität Basel Studierenden auf der Grundlage des FiLaG (Bundesge-
setz über den Finanz- und Lastenausgleich, SR 613.2); er beinhaltet die Übernahme der Vollkosten 
analog § 33 Abs. 2 des bikantonalen Universitätsvertrags, eine angemessene Aufteilung des in die-
sem Vertrag definierten Restdefizits und eine angemessene Mitsprache und Mitwirkung. 

Ab dem Jahr 2030 darf der Kanton Basel-Landschaft bezüglich einer gemeinsamen Trägerschaft der 
Universität Basel ausschliesslich einem "Univertrag" beitreten. 

Kommt ein "Univertrag" zustande und tritt später einer der Kantone mit an der Universität Basel Stu-
dierenden aus diesem Vertrag aus, so tritt der Kanton Basel-Landschaft auf den gleichen Zeitpunkt 
aus.» 
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 Gesetzliche Bestimmungen 

• Mindestens fünf Einwohnergemeinden können dieses Begehren stellen (§ 49 Abs. 1 KV). 

• Es wird durch übereinstimmende Beschlüsse der Gemeindeversammlungen bzw. der Einwohner-
räte gefasst (§ 47 Abs. 1 Ziff. 17 bzw. § 115 GemG i. V. m. § 81a Abs. 1 GpR). 

• Der Rückzug dieser Initiative gilt als beschlossen, wenn das Begehren von so vielen Gemeinden 
zurückgenommen wird, dass das Quorum von 5 Gemeinden nicht mehr erfüllt ist (§ 81c Abs. 3 
GpR). 

• Jede Gemeindeversammlung bzw. jeder Einwohnerrat kann dieses Begehren vorbehaltlos zu-
rückziehen (§ 81a Abs. 2 lit. b GpR). 

• Die federführende Gemeinde ist Rünenberg (§ 81a Abs. 2 lit. c GpR). 

Fazit 

Mit der Initiative können strukturelle Ungleichgewichte behoben und künftige Haushaltsbelastungen 
reduziert werden. 

 Antrag: Der Gemeinderat beantragt, der Gemeindeinitiative «Für eine faire Beteiligung aller Kan-
tone an der Universität Basel (Uni-Finanzierungs-Initiative)» zuzustimmen. 

 
 

5. Verschiedenes 
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 Anhänge und Berichte 
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